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Norm

ABGB §163 G

ABGB §164a

UeKindG ArtX §2

Rechtssatz

Die vor dem 01.07.1971 vor dem Gericht oder der Bezirksverwaltungsbehörde als Amtsvormund abgegebenen

Anerkenntnisse der Vaterschaft können auf Grund der Übertragungsbestimmung des Art X Z 2 UeKindG auch nach

dem Inkrafttreten des UeKindG durch Klage auf Nichtbestehen der Vaterschaft beseitigt werden (Fasching Kommentar

IV, 946). Die Regelung des § 164 a ABGB betri=t ausschließlich die nach dem Inkrafttreten des UeKindG abgegebenen

Anerkenntnisse der Vaterschaft.

Entscheidungstexte

3 Ob 537/76

Entscheidungstext OGH 06.04.1976 3 Ob 537/76

2 Ob 508/78

Entscheidungstext OGH 16.03.1978 2 Ob 508/78

Veröff: SZ 51/30

1 Ob 583/78

Entscheidungstext OGH 26.04.1978 1 Ob 583/78

2 Ob 586/79

Entscheidungstext OGH 06.11.1979 2 Ob 586/79

nur: Die vor dem 01.07.1971 vor dem Gericht oder der Bezirksverwaltungsbehörde als Amtsvormund

abgegebenen Anerkenntnisse der Vaterschaft können auf Grund der Übertragungsbestimmung des Art X Z 2

UeKindG auch nach dem Inkrafttreten des UeKindG durch Klage auf Nichtbestehen der Vaterschaft beseitigt

werden (Fasching Kommentar IV, 946). (T1) Veröff: EFSlg 33575

1 Ob 569/82

Entscheidungstext OGH 21.04.1982 1 Ob 569/82

Auch; nur T1

3 Ob 668/82

Entscheidungstext OGH 27.10.1982 3 Ob 668/82

Auch; nur T1; Beisatz: Der Kläger kann die Vermutung seiner Vaterschaft nur durch den Beweis der Unmöglichkeit

der Zeugung oder durch den Beweis widerlegen können, daß die Zeugung des Kindes in so hohem Grad

unwahrscheinlich ist, daß die Annahme der Möglichkeit dem Stand der menschlichen Erfahrungen und

Erkenntnisse widerspräche, nicht aber dadurch daß er beweist, daß die Vaterschaft eines anderen Mannes zu

dem beklagten Kind wahrscheinlicher ist als seine. (T2)
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